
                                                                                                                                        

 

 

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Beratung 
Stand 24. Februar 2010 

1. Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern 

1.1 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf den 
gesondert im einzelnen aufgeführten Gebieten beraten 
und unterstützen. 

1.2 Soweit zwischen den Vertragspartnern im Einzelfall 
nichts anderes vereinbart ist, ist der Ort der Leis-
tungserbringung der Dienstsitz des Mitarbeiters des 
Auftragnehmers. 

1.3 Auf Wunsch des Auftraggebers erbringt der Auftrag-
nehmer die vereinbarten Leistungen auch in dessen 
Räumen. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers treten 
auch in diesen Fällen in kein Arbeitsverhältnis zum 
Auftraggeber. Der Auftraggeber wird Wünsche wegen 
der zu erbringenden Leistungen ausschließlich dem 
vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Mit-
arbeiter übermitteln und den übrigen Mitarbeitern des 
Auftragnehmers keine Weisungen erteilen. 

1.4 Der Auftraggeber trägt die Projekt- und Gesamtergeb-
nisverantwortung. 

1.5 Ist ein Mitarbeiter wegen Krankheit, Urlaub oder aus 
anderen vom Auftraggeber nicht zu vertretenden 
Gründen daran gehindert, die Leistungen zu erbrin-
gen, wird der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftrag-
gebers unverzüglich einen anderen geeigneten Mitar-
beiter einsetzen. Im übrigen kann der Auftragnehmer 
einen Mitarbeiter jederzeit durch einen anderen geeig-
neten Mitarbeiter ersetzen. 

1.6 Jeder Vertragspartner nennt dem anderen einen 
sachkundigen Mitarbeiter, der zur Durchführung dieser 
Vereinbarung erforderliche Auskünfte erteilen und 
Entscheidungen entweder treffen oder herbeiführen 
kann. 

1.7 Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, stellt der 
Auftraggeber die für die Durchführung der Vereinba-
rung erforderliche Rechenzeit auf einer geeigneten 
Kommunikations- oder Datenverarbeitungsanlage zur 
Verfügung. 

2. Vergütung 

2.1 Die Vergütung für die Erbringung der Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen ergibt sich aus dem Vertrag. 
Neben dieser Vergütung wird die jeweils gültige Um-
satzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt. 

2.2 Der Auftragnehmer erstellt monatlich nachträglich 
Rechnungen. Die Vergütung wird zur Zahlung fällig 
unverzüglich nach Erhalt des Leistungsnachweises 
und der jeweiligen Rechnung. 

2.3 Die Leistungsnachweise gelten als genehmigt, wenn 
und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 
2 Wochen nach Erhalt einer entsprechenden Mittei-
lung schriftlich begründete Einwände geltend macht; 
hierauf wird der Auftragnehmer den Auftraggeber in 
der Mitteilung hinweisen. 

Der Auftraggeber erstattet Nebenkosten, z. B. für not-
wendige Reisen und etwa notwendige auswärtige 
Übernachtungen. 

3. Rechte an den Dienstleistungsergebnissen 

Mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung 
erhält der Auftraggeber das nicht ausschließliche, un-
widerrufliche und nicht übertragbare Recht, die Dienst-
leistungsergebnisse im Rahmen und für Zwecke des 
Vertrages zu nutzen. Abweichungen von dieser Nut-

zungsregelung bedürfen einer gesonderten schriftli-
chen Vereinbarung. 

4. Qualitative Leistungsstörung 

4.1 Sollten wegen vom Auftragnehmer zu vertretender 
Umstände Dienstleistungen nicht, nicht vertragsge-
mäß oder mangelhaft durchgeführt werden, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, diese Dienstleistungen in-
nerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbrin-
gen, wenn und soweit der Auftraggeber dies unver-
züglich, längstens innerhalb von 2 Wochen nach Leis-
tungserbringung, schriftlich gerügt hat. Gelingt dies 
nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, diesen Vertrag 
fristlos schriftlich zu kündigen. 

4.2 Ansprüche nach 4.1 verjähren 12 Monate nach voll-
ständiger Leistungserbringung oder vorzeitiger Ver-
tragsbeendigung.  

5. Haftung des Auftragnehmers wegen der Verlet-
zung von Schutzrechten Dritter 

5.1 Macht ein Dritter Ansprüche wegen der Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten 
(im Folgenden: Schutzrechte) durch die vom Auftrag-
nehmer erbrachten Dienstleistungsergebnisse gegen-
über dem Auftraggeber geltend und wird die Nutzung 
der Dienstleistungsergebnisse hierdurch beeinträchtigt 
oder untersagt, so haftet der Auftragnehmer wie folgt. 
Der Auftragnehmer wird nach seiner Wahl und auf 
seine Kosten entweder die Dienstleistungsergebnisse 
so ändern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht 
nicht verletzen, aber im Wesentlichen dennoch den 
vereinbarten Spezifikationen entsprechen oder den 
Auftraggeber von Lizenzgebühren für die Benutzung 
der Dienstleistungsergebnisse gegenüber dem Dritten 
freistellen oder die Dienstleistungsergebnisse gegen 
Erstattung der vom Auftraggeber entrichteten Vergü-
tung abzüglich eines die Zeit der Nutzung des Dienst-
leistungsergebnisses berücksichtigenden Betrages zu-
rücknehmen. 

5.2 Voraussetzungen für die Haftung des Auftragnehmers 
nach Ziffer 5.1 sind, dass der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer von Ansprüchen Dritter wegen einer 
Schutzrechtsverletzung unverzüglich schriftlich ver-
ständigt, die behauptete Verletzung nicht anerkennt 
und jegliche Auseinandersetzung, einschließlich etwa-
iger außergerichtlicher Regelungen, nur im Einver-
nehmen mit dem Auftragnehmer führt. Stellt der Auf-
traggeber die Nutzung des Teil-/Arbeitsergebnisses 
aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hin-
zuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung ein Aner-
kenntnis der Schutzrechtsverletzung nicht verbunden 
ist. 

5.3 Soweit der Auftraggeber selbst die Schutzrechtsver-
letzung zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen den 
Auftragnehmer nach Ziffer 5.1 ausgeschlossen. Glei-
ches gilt, soweit die Schutzrechtsverletzung auf spezi-
ellen Vorgaben des Auftraggebers beruht, durch eine 
vom Auftraggeber nicht vorhersehbare Anwendung 
oder dadurch verursacht wird, dass das Dienstleis-
tungsergebnis vom Auftraggeber verändert oder zu-
sammen mit nicht vom Auftragnehmer erbrachten 
Dienstleistungsergebnissen eingesetzt wird. 

Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen 
einer Verletzung von Schutzrechten Dritter sind aus-
geschlossen. Das Recht des Auftraggebers zum 



Rücktritt vom Vertrag und die Regelungen in den Zif-
fern 6.1 bis 6.3 bleiben jedoch unberührt. 

6. Haftung des Auftragnehmers 

6.1 Der Auftragnehmer haftet für einen von ihm zu vertre-
tenden Personenschaden (Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit) unbeschränkt und 
ersetzt bei einem von ihm zu vertretenden Sachscha-
den den Aufwand für die Wiederherstellung der Sa-
chen bis zu einem Betrag von EUR 20.000,- je Scha-
densereignis. Bei Beschädigung von Datenträgerma-
terial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für 
die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informa-
tionen. 

6.2 Weitergehende als die in dieser Vereinbarung aus-
drücklich genannten Schadens- oder Aufwendungser-
satzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere Ansprüche wegen Be-
triebsunterbrechung, entgangenem Gewinn, Verlust 
von Informationen und Daten oder Mangelfolgeschä-
den sind ausgeschlossen, soweit nicht z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. 
Der Schadens- oder Aufwendungsersatz wegen Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch be-
grenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit vorliegt. 

6.3 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auf-
traggebers ist mit den vorstehenden Regelungen in 
den Ziffern 6.1 und 6.2 nicht verbunden. 

7. Geheimhaltung, Unteraufträge 

7.1 Die Vertragspartner werden alle erhaltenen Unterla-
gen, Informationen und Daten, die als vertraulich be-
zeichnet werden, nur zur Durchführung dieses Vertra-
ges verwenden. Solange und soweit sie nicht allge-
mein bekannt geworden sind, werden die Vertrags-
partner die genannten Unterlagen und Informationen 
gegenüber an der Durchführung des Vertrages nicht 
beteiligten Dritten vertraulich behandeln. Diese Pflich-
ten bleiben auch nach der Beendigung der Vereinba-
rung bestehen. 

7.2 Der Auftragnehmer kann Unteraufträge vergeben, hat 
aber den Unterauftragnehmern der Ziffer 7.1 entspre-
chende Verpflichtungen aufzuerlegen. 

8. Datenschutz 

Die Vertragspartner beachten die gesetzlichen Vor-
schriften für den Schutz von personenbezogenen Da-
ten. Der Auftragnehmer hat alle bei der Datenverarbei-
tung eingesetzten Mitarbeiter nach § 5 BDSG schrift-
lich auf das Datengeheimnis verpflichtet. Der Auftrag-
geber versichert, alle gesetzlich notwendigen Voraus-
setzungen (z. B. durch Einholung von Einwilligungser-
klärungen) geschaffen zu haben, dass der Auftrag-
nehmer die vereinbarten Leistungen auch insoweit 
rechtsverletzungsfrei erbringen kann. 

9. Ausfuhrgenehmigung, Übertragung vertraglicher 
Rechte und Pflichten, Nebenabreden, Gerichts-
stand 

9.1 Die Ausfuhr der Vertragsgegenstände und der Unter-
lagen kann - z. B. aufgrund ihrer Art oder ihres Ver-
wendungszweckes – der Genehmigungspflicht unter-
liegen. 

9.2 Der Auftragnehmer kann Forderungen aus diesem 
Vertrag jederzeit an Dritte abtreten. Im Übrigen kann 
der Auftragnehmer Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag auf einen Dritten übertragen, wenn der Auf-
traggeber nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt 
einer entsprechenden Mitteilung schriftlich wider-
spricht; hierauf wird der Auftragnehmer in der Mittei-
lung hinweisen. 

9.3 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

9.4 Gerichtsstand ist München, wenn der Auftraggeber 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. 


